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RS OGH 1993/3/31 13RJ65/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1993

Norm

ASVG §255 A

Rechtssatz

1. Einem Versicherten, dessen Leistungsfähigkeit durch häu0g (hier: durchschnittlich einmal in der Woche) auftretende

Fieberschübe jeweils für mehrere Tage vollständig aufgehoben wird, kann der Arbeitsmarkt unter dem Gesichtspunkt

verschlossen sein, daß er im Erwerbsleben nicht mehr unter betriebsüblichen Arbeitsbedingungen einsetzbar ist.

2. Eine Zeitrentengewährung nach § 1276 Abs 1 S 2 RVO setzt einen für den Versicherten grundsätzlich zugänglichen

Arbeitsmarkt voraus (Anschluß an BSGE 70, 230 = SozR 3-2200 § 1276 Nr 3).
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